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Pf I e g es atzve re i n ba ru n g

gemäß S S5 SGB Xl

für Leistungen der Tagespflege nach S 41 SGB Xl

Frauke Gentsch
Alter Postweg 66
27578 Bremerhaven

für die Pflegeeinrichtung:

Tagespflege Gentsch - Wulsdorf
Rohrstr. 17
27572 Bremerhaven
lK: 510 4A3 472

der AOK Bremen/Bremerhaven

dem BKK Landesverband Mitte
Eintrachtweg 19
30173 Hannover
zugleich frir die Knappschaft - Regionaldirektion Nord, Hamburg

der Pflegekasse bei der IKK gesund plus

dem Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)
als Arbeitsgemeinschaft der pflegekassen der Ersatzkassen,
dieser vertreten durch den Leiter der vdek-Landesvertretung Bremen,
dieser vertreten d urch die vdek-pflegesatzverhandlerin der
hkk - Pflegekasse Bremen

der Freien Hansestadt Bremen
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, vertreten durch
die Senatorin firr Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration
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s1
Vertragsgegenstand

Die_Vergirtung der Leistungen der Tagespflege nach S 41 sGB Xl erfolgt gemäß
$ 82 Absatz 2 SGB Xl nach dieser Pflegesätzvereinbarung. Für die züsaLticne
Betreuung und Aktivierung gemäß S 43b sGB xl werden-vergirtungszuschläge
gemäß SS S4 Absatz 8, 85 Absatz a sce Xl gewährt, die ausslrrtiegticn für dän
lrä9.9r der Pflegeeinrichtung und die pflegekassen getten. Die Leistung.- und
Qualitätsmerkmale sind als Bestandteil dieserVereinbafung (g 8a Absatz S öCS ill
in der Anlage 1 festgelegt.

Pflegevergütung, Entgett fu, $n2t"rfrnft und Verpflegung und
Fahrkostenpauschale

(1) ?9, Pflegesatz .für die leistungsgerechte Vergütung der ailgemeinen
Pflegeteistungen (pflegevergütung) oltragt tägrichiro t"r*on in der

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

Pflegegrad 5

(2) Die Tagespauschale
beträgt einheiilich
17,00 EUR.

31,98 EUR ohne Fahrkosten

41,00 EUR ohne Fahrkosten

49,20 EUR ohne Fahrkosten

57,40 EUR ohne Fahrkosten

61,50 EUR ohne Fahrkosten

für Kosten der Beforderung (gesamt Hin_ und Rückfahrt)für alle Vergütungs-/ptiägeklassen pro p;Ä;;

(3) Das Entgett für die Unterkunft und Verpflegung beträgt einheiilich für ailePflegegrade täglich pro person

Unterkunfi: 9,60 EUR
Verpflegung: 6,40 EUR.

ftrr
für

(4) Zusätzlich zu den unterAbsatz 1 ausgewiesgnen pflegesätzen wird ein Betragfür die Refinanzierung der Rusireichsbeträge nach der BremischenAltenpfregeausgre-ichsverordnung reämnftpnÄusirvoii-n'aer jeweirs gürtigenFassung auf der Grundrage uon $d+ i. v m. g aiaäo.itr's sce Xr vereinbart,sofem die Pfl egeejtryltty",g am äusgleicnsvä*anren iäirn immt. seine aktueleHöhe wird karenderjähdic[ ourcn äas statistische lrnä"r"*t Bremen arsbeauftragte Behörde nryf s ; Aü. 1 der eremÄipinusgrVo auf derGrundtage von g 3 Abs. 3 i. ü. m. oeinntage z Jei äaüränu"reinbarung fürdas Land Bremen 
-über 

die.negerqrs der Artenpflegeausbirdung nach demGesetz über die Artenpflege tnrtänpG"gesetz -Artpfrc) ermittert.
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Dieser Betrag ist Bestandteil der allgemeinen pflegeleistungen gemäß g g2a
Absatz 3 sGB Xl und wird unabhängig vom jeweils geltenden pflegegrad
gleichmäßig allen Pflegebedürftigen in-Rlchnung gestei-lt. Die Abwesenhäits-
regelung nach $ 4 findet keine Anwendung (es besteht bei Abwesenheit ein
Anspruch auf den ungeküzten Betrag).

(5) ln umsetzung des PflegeberufereformgeseEes (pfrBRefG) in der jeweils
aktuellen Fassung wird zusätzlich zu den ausgewiesenen Pflegesätzen ein
Betrag vereinbart, sofern die pflegeeinrichtung im Finanzierungsraum am
Ausgleichsverfahren teilnimmt. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Aufschlage
werden kalenderjährlich durch das Statistische Landesamt Bremen a-ls
zuständige stelle nach g 26 Abs. 4 pflBrefG auf der Grundlage von g 7 i. v.
m. Anlage 1 der Vereinbarung gemäß g 33 Abs. 6 pflBG vom tl.tz.z01g in
der jeweils gültigen Fassung ermittelt und bekanntgegeben. Dieser Betrag ist
Bestandteil der allgemeinen pflegeteistungen gemaß g g2a Abs. 3 sGB xlund wird unabhängig von der jeweils geltenden vergütungsklasse
gleichmäßig atlen pflegebedürftigen in Rechnung gestelit. Die
Abwesenheitsregelung nach g 4 findet keine Anwendung (es besteht bei
Abwesenheit ein Anspruch auf den ungeküzten Betrag)

(6) Dje Pflegesätze sind für alle von der Einrichtung betreuten Fflegebedürftigen
einireitlich gültig; eine Differenzierung nach Koitenträgern ist äicrrt zutaisif
($ 84 Absa2 3 ScB Xl).

(7) Überschüsse verbleiben der Einrichtung, Verluste sind von ihr zu tragen (g g4
Absatz 2 Satz 7 SGB Xl).

s3
Leistungsnachweis und - abrechnung

Der Leistungsnachweis und die Abrechnung der Leistungen richten sich nach den
[_-$hmeqvg{rag über die teirstationäre pfregerische versorgun! nä.ng 75 Absaul scB Xt festgelegten Abrechnungs-- und z.hh;j,"n,.,;ä"riiäiä,'(vergleiche ss 15,16,17,'tg oJs Rahmenvertr"ges) in der jeweirs gertenden
Fassung.

Vergütung bei vorüberfJn"no", Abwesenheit

(1) Abschläge nach g 7s Absatz zziffer s sGB Xl von der pftegevergütung beivorübergehender Abwesenheit des pflegeueourrtije;;;.; in Höhe von 10 yodes entspreche-nden 
- 

pflegesatzes vozunehm]en - eine präjudizierende
wirkung für die Zukunft ist aus dieser Regelung nicnt aniupiten -. Dieser soreduzierte e!ese;1!z (pflegebedingte Auilrend;ü;;i ist ung.tens fiir einendurchgehenden Zeitraum von 2 Wöchen zu berecilnen.

(2) weitere voraussetzung ist, dass die vorübergehende Abwesenheit - vorbe-haltlich einer Regerüng . in s 27 des iahmenvertrages nach s 75Abs' 1 sGB xl zum teilstätionäÄ Bereich - ausschließtLn ourctr Krankheit(insbesondere Krankenhausaufenthart ;J"r-K;;t läg;ünoet ist. Der soverminderte pflegesatz beiAbwesenheit beträgt taöricn örä person in
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Pflegegrad 1

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

Pflegegrad 5:

28,79 EUR
36,90 EUR
44,28 EUR
5{,66 EUR
55,35 EUR

ohne Fahrkosten
ohne Fahrkosten
ohne Fahrkosten
ohne Fahrkosten
ohne Fahrkosten

(3) Die verminderte Tagespauschale für Kosten der Beförderung (gesamt (Hin-
und RrjcKahrt) beträgt einheiflich fur alle pflegegrade täglich pro person'

15,30 EUR.

(4) Während der Zeit.der vo-rübergehenden Abwesenheit sind die Aufiarendungen
für Unterkunft und Verpflegung nicht in Rechnung zu stellen.

s5
vergütungszuschläge für zusäEliche Betreuung und Aktivierung

(1 ) Voraussetzungen für, die Zatrlu!g des Vergütungszuschlages für die Betreuung
und Aktivierung nach gg 43b, g4 Abs. g, BS AbS. 8 SGB lt sinO

1. das Erfüllen der in g 8s Absatz g sGB Xl genannten Anforderungen,
2. die tatsächliche Erbringung der Betreuung und Aktivierung gemäß

Konzeption,
3. die Beschäftigung von zusätzlichen Betreuungskräfien,
4' keine anderweitige Finanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte und,
5. die erforderliche eualifikation der eingesetzten Kräfie.

(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen können im Rahmen der
Qualitätsprüfungel nach S 114 scB xt geprüft werden. Bei
Nichtvorhandensein der vereinbarten zusäbtichen g'etreuungskräfte hat der
Träger der Pflegeeinrichtung die Differenz zwischen vereinbarten und
vorhandenen Vollzeitkräften für die Dauer des Verstoßes zuruckiriaf'fen.
S 115 Absatz 3 SGB Xl gilt entsprechend.

Der Vergütungszuschlag beträgt

. 8,98 EUR pro tatsächlichem Leistungstag.

(3) Die Rechnungslegung erfolgt zusammen mit der Monatsabrechnung für die
allgemeinen Pflegeleistungen gegenüber der zustandijen pflegekasle. aoeiauf getrennten Belegen. Die Abwesenheitsregelung i""n S 5 nnoei'tein"
Anwendung.

s6
Pflegesa+zzeitraum

Diese Vereinbarung wird für die Zeit voni a1 .04.2024 bis 31.03.2025 geschlossen.

Nach Ablauf dieses Zeitraumes gelten die vereinbarten Entgelte bis zumlnkrafttreten einer neuen Vereinbaruig weiter (s g5 Ab;. 6see xy.
Htnwets:
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Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird es nach Maßgabe der
Vorschrifien des BremlFG im elektronischen lnformationsregisterveröffentlicht.
Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand
von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.

Anlage 't - Leistungs- und Qualitätsmerkmale

Bremen, 04.A4.2024

Frauke Gentsch

zugle aldirektion
Nord,

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) als
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen der
Ersatzkasse vdek-Pflegesatzverhandler*r

Freie Hansestadt Bremen
als trberörtlicher Träger der Sozialhilfe,
vertreten durch die'Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration





Anlage 1

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß S 85 SGBXI vom 04-04.2024

für die vollstationäre Pflege in der

Einrichtung Tagespflege Gentsch - Wulsdorf

Leistungs- und Qualitätsmerkmale

nach$2Abs.2

Struktur des aktuellen und voraussichtlich zu betreuenden Personen'
kreises sowie des besonderen Bedarfes

1.1 Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt

1

1.2

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in%

von Gesamt

Vereinbarungs-/
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Folgende besondere Personengruppen werden auch versorgt (Soweit diese
einen besonderen lnterventionsbedarf auslösen. Dabei ist anzugeben, wie

dieser festgestellt wurde. ):

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke
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Anzahl der Pflegebedürftigen besonderer Personengruppen
(1-5)

Davon sind Pflegebedürftige besonderer Personengruppen, soweit diese
zusätzlichen lnterventionsbedarf auslösen, mit Angabe in welchem Bereich
dieser besteht (Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziare
Betreuung)

Pflegebedürftigkeitsstruktur der gesamten besonderen Personengruppe:

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Vereinbarungs-/
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

besondere
Personengruppen

Anzahl bisher Anzahl künftig

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke
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1.4

2.1

2.2
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Art und Umfang des zusätzlichen lnterventionsbedarfes für die
Pflegebedürftigen der besonderen Personengruppen (Dabei ist anzugeben,
wie dieser festgestellt wurde.):

Ei nrichtungskonzeption

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Pflegekonzept.

Das Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu folgenden
Punkten zur Verfügung gestellt:

X PflegeorganisationÄsystem

X Pflegeverständnislleitbild

X Pflegetheorie/-modell

X Pflegeprozess inkl.
Pflegedokumentation/-Planung
( Dokumentationssystem )

X soziale Betreuung

Versorgungskonzept

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept.

Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu

folgenden Punkten zur Verfügung gestellt:

X Grundsätze lZiele

X Leistungsangebot in der
Verpflegung

X Leistungsangebot in der
Hausreinigung

X Leistungsangebot in der
Wäscheversorgung

X Leistungsangebot in der
Hausgestaltung

Art und lnhalt der Leistungen

Hier werden Angaben zum Leistungsspektrum entsprechend den im
Rahmenvertrag gem. $ 75 Abs. 1 SGB Xl vereinbarten Leistungen und den

Anforderungen der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und

Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen
Qualitätsmanagements nach S 113 SGB Xl in der vollstationären Pflege in
der jeweils aktuellen Fassung gemacht.

Sie sind Bestandteil dieser Vereinbarung.

3



3.1

3.1.1
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Allgemeine Pflegeleistungen

Grundpflege (siehe Rahmenvertrag)

Gemäß vorliegendem Pflegekonzept

Behandlungspflege (siehe Rahmenvertrag)

Die Leistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich von
examinierten Pflegekräften, analog der Richtlinie nach S 92 Abs. 1

satz2 Nr.6 und Abs.7 sGB v erbracht. Voraussetzung hierfür ist die
Anordnung durch den Arzt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des
Tagespflegegastes überzeugt hat.

Gemäß vorliegendem Pflegekonzept

3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag)

Gemäß vorliegendem Konzept der sozialen und zusätzlichen Betreuung
nach S 43b Abs. 3 SGB Xl

3.2 Kooperation

Die Verantwortung für die erbrachten Leistungen und deren Qualität trägt die
beauftragende Pflegeei nrichtung :

Die Pflegeeinrichtung kooperiert mit:

Keine Kooperation bisher

3.1.2

3.3

3.3.1

Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung)

Unterkunftsleistungen

Eigenleistung

Wäscheversorgung

Eigenleistung

Reinigung und lnstandhaltung

Eigenleistung - Fremdleistung

3.3.2 Verpflegungsleistungen

X Wochenspeiseplan

X Getränkeversorgung

X spezielle Kostformen,
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Diätische Kost, hochkalorische Nahrung,
Wunsch und Bedarfsangebote

Organisation des Mahlzeitenangebotes:

Gemäß vorlieqendem Ernährung s- und Hauswi rtschaftskonzept

3.4

4.1

4

Zusatzleistungen nach $ 88 SGB Xl

E ja X nein Wenn ja, bitte Nachweis einreichen

Sächliche Ausstattung

Die sächliche Ausstattung ist Bestandteil der Vereinbarung.

Bauliche Ausstattung
(Darsteltung der Lage bzw. der baulichen Besonderheiten)

Ebenerdig, gute Erreichbarkeit an der Stadtgrenze von Bremerhaven

4.2 Räumliche Ausstattung
(Au sstattu ng d e r Zi m m e r)
bauliche Zimmerstruktur:

Aufteilung in Wohnbereiche jalnein:

gebäudetechn ische Ausstattung
(2. B. Fahrstuhl, behinderten
gerechter Eingang):

gemäß vorliegendem Grundriss

Barrierefreiheit, Parkplätze vor der
Tür, beh indertengerechter Eingangl

Anzahl

1

2

Pflegebäder

Gemeinschaftsräume

Einbettzimmer mit Nasszelle

ohne Nasszelle

Zweibettzimmer mit Nasszelle

ohne Nasszelle

Mehrbettzimmer mit Nasszelle
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ohne Nasszelle

5

weitere Räume, z. B. Therapieräume 1 Therapieraum mit einem Bett,

Ruheraum mit 10 Seniorensessel

Ausstattung mit Pflegehilfsmifteln und Hilfsmitteln
(angelehnt am Abgrenzungskatalog zur Hilfsmittelversorgung in
stationären Pflegeei nrichtungen

Die Pflegeeinrichtung hält die erforderlichen Hilfsmittel in angemessener
Anzahl, Form und Güte vor. Sie bevorratet in ausreichendem Maße
Hilfsmittel, die von den Bewohnerlnnen genutzt werden können.

Dazu gehören insbesondere

Rollstuhl, Rollatoren, Duschsitz

6 Qualitätsmanagement

Maßstab für die Qualität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus
dem SGB Xl - insbesondere SS 112 ff SGB Xl, dem Bremischen Wohn- und
Betreuungsgesetz und den dazu ergangenen Vorschriften, sowie der
Rahmenvertrag nach S 75 SGB Xl.

Die Einrichtung beteiligt sich an folgenden Maßnahmen zur externen und
internen Qualitätssicherung :

6.1 lnterne Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- Fort- und Weiterbildung
Werden d urchgeführt ( Hygiene, Brandschutz, Kontinenz/l nkontinenz usw. )

- Konzept zur Einarbeitung neuer MA

Vorhanden und liegt vor

Qualitätszirkel/l nterne Kommunikation

Tägliche Ubergabe / monatliche Dienstbesprechung

- Beschwerdemanagement

Vorhanden und liegt vor

: Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisqualitätz. B. Pflegevisiten

Monatliche Fallbesprechung
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Weitere Maßnahmen

6.2 Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Einrichtungsübergreifende Beteiligung an Arbeitstreffen bzw

Qualitätskonferenzen

- Teilnahme an externen fachlichen Veranstaltungen

Je nach Angebot

6.3

7.1

7

- Weitere Maßnahmen

Fortbildungen am Erich-Stauss-lnstitut Bremen

Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements
und seiner Umsetzung z. B Qualitätsbeauftragter, Qualitätssystem:
Gemäß vorliegendem QM-KonzePt

Personelle Ausstattung

Pflegerischer Bereich

Die Personalrichtwerte betragen für den pflegerischen Bereich

Pflegegrad 1 1:8,72

Pflegegrad 2 1: 6,80

Pflegegrad 3 1:5,67

Pflegegrad 4 1:4,67

Pflegegrad 5 1:4,53

Pflegegrad 1 1:8,72

a) Personalschlüssel

b) Neben dem sich aus den Pflegeschlüsseln ergebenden Personal wird eine
zusätzliche Pflegedienstleitung in Höhe von '1 VK vorgehalten.

c) Die vereinbarte Fachkraftquote auf das Personal nach a) und b) beträgt
mindestens 50%.

d) Neben der sich unter a) bis c) vereinbarten personellen Ausstattung werden
zur Annäherung an die Personalausstattung nach S 1 13 c SGB Xl folgende
zusätzl iche Persona lsch I üssel f ü r we itere Pf legeh i lfskräfte ve re i n bart:

Personalschlüssel
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Pflegegrad 2 1: 6,80

Pflegegrad 3 1:5,67

Pflegegrad 4 1:4,86

Pflegegrad 5 1:4,53

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden personen-
kreises und der unter a) bis d) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Stellen
insgesamt

leitende Pflegefachkräfte

Pflegefachkräfte

e)

Pflegehilfskräfte ohne

Ausbildung

Pflegehilfskräfte mit

landesrechtlich geregelter

Helfer- oder

Assistenzausbildung in der

Pflege mit einer

Ausbildungsdauer von

mindestens einem Jahr

Sonstige Berufsg ruppen

Gesamt

Betreuungskräfte nach g 85 Abs. 8 SGB Xl

Der Personalschlüssel beträgt pflegegradunabhängig

1:20

7.2

Personalschlüssel
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7.3 PersonalfürHauswirtschaftlicheVersorgung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personenkreises und

der unter a) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Stellen
insqesamt

'Küche

Reinigung

Gesamt

7.4 Veruvaltung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Heimleitung

Sonstige

Gesamt

7.5 HaustechnischerBereich

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Haustechnischer Bereich

Nachrichtlich

7.6 Auszubildende nach dem PfIBG
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7.7 Bundesfreiwilligendienst/FSJ

7.8 FremdvergebeneDienste

Protokollnotiz:

Personelle Ausstattung

Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht
werden. Stichtagsbezogene kurzzeitige und vorübergehende Abweichungen von
der Personalmenge und -struktur führen nicht zur Anwendung des
S 115 Abs. 3 SGB Xl.

Art des Dienstes Bereich Beauftragte Firma
(nachrichtlich)


